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ZURÜCKSCHNEIDEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN ENTLANG VON STRASSEN 

 

Die Grundeigentümer von Privatparzellen sowie Strasseneigentümer werden ersucht, bezüglich Be-

pflanzungen und Einfriedungen entlang der Strassen während des ganzen Jahres folgende Bestim-

mungen zu beachten: 

 

Bäume, Sträucher und Anpflanzungen,  

• die zu hoch im Sichtbereich stehen, 

• die zu nahe an Strassen stehen, 

• die in den Strassen- und Trottoir Raum hineinragen, 

• die Signalisationen und Strassenbeleuchtungen ab-

decken oder mangelnde Übersicht bei Strassenver-

zweigungen verursachen, 

 

gefährden die Verkehrsteilnehmenden. Spezielle Gefahr besteht für Kinder und Erwachsene, die aus 

verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse oder das Trottoir treten. Zusätzlich werden die 

Strassenunterhalts- und Reinigungsarbeiten erschwert oder gar verunmöglicht. 

 

Zur Verhinderung von Verkehrs- und sonstigen Gefährdungen schreibt das kantonale Strassengesetz 

unter anderem vor (gestützt auf § 38 Abs. 1 i.V.m. § 41 und § 43 StraG; Strassengesetz vom 15. Sep-

tember 1999, SRSZ 442.710): 

• In Sichtbereichen von Ein-/Ausfahrten oder Strassenein-

mündungen dürfen Bäume, Hecken, Sträucher und der-

gleichen eine Höhe von höchstens 60 cm ab Stras-

sen/Trottoir aufweisen.  

• Sträucher und Lebhäge müssen seitlich einen Abstand 

von 50 Prozent der Höhe, mindestens aber 1.00 m vom 

Fahrbahn-, Trottoir- / Radwegrand haben.  

• Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse 

freizuhaltenden Luftraum von 4.00 m Höhe hineinragen; 

über Fuss-, Geh- und Radwegen muss in der Regel eine 

Höhe von mindestens 2.50 m freigehalten werden. Diese 

Höhen müssen insbesondere auch bei Schneelast einge-

halten werden. 

• Die Wirkung der Strassenbeleuchtungen darf nicht beein-

trächtigt werden. 

• Signalisationen und Verkehrsspiegel müssen von allen 

Strassenseiten gut sichtbar bleiben. 

 

Übersichtliche Strassen und Gehwege bieten am Tag und besonders in der Nacht mehr Sicherheit für 

alle. 
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Die Gemeinde Tuggen bittet alle betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, für die 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen besorgt zu sein und dankt Ihnen für Ihren Beitrag zur Si-

cherheit der Verkehrsteilnehmenden. 
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